
Der 
Landrat 

Paul. Junker 

06.11.2017 

Landkreis 
Kaiserslautern 

Der Landrat des Kreises Kaiserslautern, Postfach 3580, 67657 Kaiserslautern 

Damen und Herren 
Mitglieder des Kreisausschusses 

Frau Heß-Schmidt, 1. Kreisbeigeordnete 
Herrn Schmidt P., Kreisbeigeordneter 
Herrn Dr. Altherr, Kreisbeigeordneter 

Herrn Keller, Regierungsdirektor 
Frau Krill-Sprengart, Kreisoberverwaltungsrätin 
Herrn Schmidt A., Abteilungsleiter 1 
Herrn Lauer, Abteilung 1 
Frau Müller, Gleichstellungsstelle 
Frau Leis, Gleichstellungsstelle 
Frau Priebe, Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 
Frau Dr. Matt-Haen, Kultur + Öffentlichkeitsarbeit 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 

Montad, dem 13.11.2017, um 09:00 Uhr, 

findet im Gebäude der SWK, Burgstraße 11, 67659 Kaiserslautern, eine Sitzung 

des Kreisausschusses 

mit nachstehender Tagesordnung statt. 

Hierzu lade ich Sie freundlichst ein. 

67659 Kaiserslautern Telefon Telefax Internet: www.kaiserslautern-kreis.de  
Burgstraße 11 0631/7105-300 0631/7105-200 E-Mail: paul.junker@kaiserslautern-kreis.de  
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Tagesordnung:  

Öffentlicher Teil 

1 Vorbereitung der nächsten Sitzung des Kreistages am 20. November 2017 
(öffentlicher Teil) 

1.1 Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, der 0922/2017 
Landkreisordnung und der Landesverordnung über die 
Prüfung kommunaler Einrichtungen 
hier: Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises 

I. Schlussbesprechung über den Jahresabschluss 2016 
II. Feststellung des Jahresabschlusses 2016 
III. Verwendung des Jahresgewinns 

1.2 Gebührenplankalkulation der Abfallwirtschaftseinrichtung 0954/2017 
2018-2020 
hier: Vorstellung der Gebührenstruktur 

1.3 Änderung der Satzung über die Erhebung von 0960/2017 
Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung 
(Abfallgebührensatzung) 

1.4 Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz 0965/2017 
(KI 3.0), Kapitel 2 - Umsetzung im Landkreis Kaiserslautern 

1.5 Energetische Sanierung Kreisveraltungsgebäude: 0972/2017 
Auftragsvergabe 

1.6 Jugendhilfeausschuss (2014-2019) — 0968/2017 
Nachwahl eines stimmberechtigten Mitglieds 

1.7 Einwohnerfragestunde 

2 Annahme von Spenden-/Sponsoringgeldern 0959/2017 
gern. § 58 Abs. 3 Landkreisordnung (LKO) 

3 Kreiszuwendung für den Anbau und die Vergrößerung der 0962/2017 
Atemschutzwerkstatt in der Feuerwache Landstuhl 

4 Sickingen-Gymnasium Landstuhl — 0970/2017 
Sanierung Sporthalle: Auftragsvergabe 

5 BBS Landstuhl - Sanierung Dachtragwerk: Auftragsvergabe 0971/2017 

6 Reform des Einlagensicherungsfonds 0966/2017 
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Nichtöffentlicher Teil 

7 Vorbereitung der nächsten Sitzung des Kreistag am 20. November 2017 
(nichtöffentlicher Teil) 

7.1 Prüfung des Jahresabschlusses der 0967/2017 
Abfallwirtschaftseinrichtung gern. § 89 Abs. I GemO 
i.V.m. § 57 LKO 
hier: Bestellung eines Wirtschaftsprüfers 

7.2 Benutzung des Dienstkraftwagens durch den Landrat 0961/2017 

7.3 Vollzug der Landeskommunalbesoldungsverordnung; hier: 0963/2017 
Dienstaufwandsentschädigung 

7.4 Personalangelegenheit 0974/2017 

8 Personalangelegenheit 0964/2017 

9 Personalangelegenheit 0973/2017 

Mit freundlichen Grüßen 





 

KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN 
Fachbereich 5.4 
5.4-MM-53790 
0922/2017 
 
____________________________________ 
 

25.10.2017 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss 02.11.2017 öffentlich 
Kreisausschuss 13.11.2017 öffentlich 
Kreistag 20.11.2017 öffentlich 

 
 

Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, der Landkreisordnung und 
der Landesverordnung über die Prüfung kommunaler Einrichtungen 
hier: Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises 
 
I. Schlussbesprechung über den Jahresabschluss 2016 
II. Feststellung des Jahresabschlusses 2016 
III. Verwendung des Jahresgewinns 
 
Sachverhalt: 
 
I. Schlussbesprechung über den Jahresabschluss 2016 der Einrichtung Abfallentsor-

gung 
 
Über die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der Abfallentsorgungseinrich-
tung des Landkreises Kaiserslautern hat zwischen dem Abschlussprüfer und dem Landrat in 
seiner Funktion als Werkleiter eine Schlussbesprechung zu erfolgen. 
 
Nachdem die Einrichtung zwar nach Eigenbetriebsrecht verwaltet, ein eigener Werkaus-
schuss aber nicht gebildet wurde, findet die Schlussbesprechung im Rahmen der Sitzung 
des Kreisausschusses am 13.11.2016 statt.  
 
Gemäß § 4 Abs. 4 der Landesverordnung über die Prüfung kommunaler Einrichtungen vom 
22.07.1991 ist vor der Feststellung des Jahresabschlusses, die durch den Kreistag erfolgt, 
diese Schlussbesprechung durchzuführen. Zu dieser Schlussbesprechung ist auch der 
Rechnungshof Rheinland-Pfalz eingeladen. 
 
Nach Feststellung des Wirtschaftsprüfers, Herrn Dr. Harald Breitenbach und aufgrund der 
bei der Prüfung durch ihn gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes.  
 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Betriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
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Entwicklung zutreffend und umfassend dar.  
 
Im Juli 2015 ist das Gesetz zur Umsetzung der Bilanzrichtlinie 2013/34/EU (BilRUG) in Kraft 
getreten. Durch das BilRUG ergeben sich zahlreiche Änderungen und Neuerungen in ver-
schiedenen Einzelgesetzen (wie z.B. im HGB). Diese waren erstmals verpflichtend für die 
Jahresabschlüsse ab 2016 zu beachten und haben im vorliegenden Jahresabschluss ent-
sprechende Berücksichtigung gefunden. 
 
Der vorläufige Jahresabschluss 2016 mit Bilanz zum 31.12.16, der Gewinn- und Verlust-
rechnung und dem Anhang sind dieser Beratungsvorlage als Anlage beigefügt. 
 
Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 ist als Anlage beigefügt. 
 
 
II. Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der Abfallentsorgungseinrichtung 
 
Der Jahresabschluss 2016 der Einrichtung Abfallentsorgung wurde von der  Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Dr. Burret GmbH, Ludwigshafen, geprüft.  
 
a) Die Jahreserfolgsrechnung schließt mit einem Jahresgewinn von 95.809,03 EUR ab.  
 
b) Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 schließt mit einem Betrag von 2.896.942,56 EUR ab. 
 
Der Jahresabschluss ist gem. § 27 EigAnVO dem Werksausschuss vorzulegen und durch 
diesen festzustellen.  
 
Da beim Landkreis ein solcher nicht gebildet ist, erfolgt die Vorlage an den Kreisausschuss 
und Kreistag. Die bezüglich des Jahresabschlusses erforderliche Schlussbesprechung mit 
dem Wirtschaftsprüfer erfolgt im Rahmen der Kreisausschusssitzung am 13.11.2016. 
 
Die formelle Feststellung des Jahresergebnisses erfolgt durch den Kreistag. 
 
 
III. Verwendung des Jahresgewinns 
 
Die Abfallwirtschaftseinrichtung hat im Jahr 2016 einen Jahresgewinn von 95.809,03 EUR 
erwirtschaftet. 
 
Ab dem Jahr 2016 bestehen keine nach EigAnVO realisierbaren Rückzahlungsverpflichtun-
gen mehr für durch diesen übernommene Verlustausgleiche aus Vorjahren. 
 
Die Verwaltung schlägt vor,  
 

 
1. den Jahresgewinn 2016 aus dem Betrieb gewerblicher Art „DSD“ in Höhe von 

39.977,01 EUR gem. § 8 Abs. I S. 5 KAG, an den Einrichtungsträger abzuführen.  
 
Dies führt nach Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag zu einer Ausschüttung 
von 33.650,65 EUR an den Landkreis aus dem Gewinn- und Verlustvortrag in 2017. 
 

2. den Restgewinn des hoheitlichen Bereichs der Abfallentsorgungseinrichtung 2016 
(einschl. des Mindestgewinns n. § 8 KAG) in Höhe von 55.832,02 EUR auf neue 
Rechnung vorzutragen.  

 
 
Hierüber ist durch die zuständigen Gremien Beschluss zu fassen. 



Hinweis zur Entlastungserteilung: 
 
Die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2016 wird zusammen mit der Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2016 des Landkreises Kaiserslautern nach § 114 Abs. I S. 2 GemO erteilt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss/ Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag zu 
beschließen: 
 
 
Der Kreistag beschließt: 

 
I. Der Kreistag nimmt den vorläufigen Jahresabschluss 2016 mit Bilanz zum 31.12.16, 

der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang sowie den Prüfungsbericht des 
Wirtschaftsprüfers der Dr. Burret GmbH zur Kenntnis. 
 

II. Der Jahresabschluss 2016 für die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises wird 
gem. § 27 EigAnVO wie folgt festgestellt: 

 
a. Die Jahreserfolgsrechnung schließt mit einem Jahresgewinn von 95.809,03 

EUR ab. 
 
b. Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beträgt 2.896.942,56 EUR. 

 
 

III. 1.  Der Jahresgewinn 2016 aus dem Betrieb gewerblicher Art „DSD“ in Höhe von 
39.977,01 EUR, wird gem. § 8 Abs. I S. 5 KAG, aus dem Gewinn- und Verlustvor-
trag an den Einrichtungsträger abgeführt. Die Ausschüttung nach Kapitalertrag-
steuer-Abzug an den Landkreis soll in 2017 erfolgen und beträgt 33.650,65 EUR. 
 

2. Der Restgewinn des hoheitlichen Bereichs der Abfallentsorgungseinrichtung 2016 
(einschl. des Mindestgewinns n. § 8 KAG) in Höhe von 55.832,02 EUR wird auf 
neue Rechnung vorgetragen. 

 
 
 
Im Auftrag: 

  
Michael Mersinger 
Fachbereichsleiter 
 
 

Anlage/n:  

I. Jahresabschluss Abfallwirtschaft 2016 
II. Jahresabschluss Abfallwirtschaft 2016 Lagebericht 
III. Jahresabschlussprüfung Abfallwirtschaft 2016 HT 
IV. Abfallwirtschaft 2016 Testat Wirtschaftsprüfer 
V. Fragenkatalog Wirtschaftsprüfung nach IDW PS 720 
VI. Erläuterungsbericht 2016 (zur ausschließlich internen Verwendung) 





 

KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN 
Fachbereich 5.4 
5.4/MM-53790 
0954/2017 
 
____________________________________ 
 

23.10.2017 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss 02.11.2017 öffentlich 
Kreisausschuss 13.11.2017 öffentlich 
Kreistag 20.11.2017 öffentlich 

 
 

Gebührenplankalkulation der Abfallwirtschaftseinrichtung 2018-2020 
hier: Vorstellung der Gebührenstruktur 
 
Sachverhalt: 
 
Die Abfallgebühren der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sind nach § 5 Abs. 2 Lan-
deskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) nach den Bestimmungen des Kommunalabgabenge-
setzes Rhl.-Pf. (KAG) zu kalkulieren. 
 
Bislang wurden die Abfallgebühren in einer einjährigen Gebührenplankalkulation ermittelt 
und jährlich fortgeschrieben. Es ist beabsichtigt, die Gebührenplanung zukünftig im Rahmen 
einer Gebührenplankalkulation zu erstellen, die auf drei Jahre ausgerichtet ist. 
 
Da auch die ZAK ihre Gebühren in einem dreijährigen Gebührenkalkulationszeitraum (2018-
2020) plant, macht es Sinn, die Abfallgebühren der Abfallentsorgungseinrichtung des Land-
kreises analog hierzu auszurichten und zu planen. 
 
Hierdurch ist eine weitere Verstetigung der Abfallgebühren, verbunden mit mehr Planungssi-
cherheit für die Anschlusspflichtigen, aber auch für die Einrichtung selbst gegeben. Auch 
können z.B. konjunkturbedingte „Finanzspitzen“ die sowohl im Aufwands- wie auch im Er-
tragsbereich jederzeit entstehen können, über einen längeren Zeitraum besser ausgeglichen 
werden, was ebenfalls zur Verbesserung der Gebührenkontinuität insgesamt beiträgt.  
 
Dadurch kann insbesondere auch vermieden werden, dass in einem relativ kurzen Zeitraum  
die Abfallgebühren mehrmals nach oben oder unten angepasst werden müssten, was jeweils 
mit einem nicht unerheblichen organisatorischen aber auch finanziellen Aufwand verbunden 
ist. 
 
Mit der erstmaligen Erstellung der mehrjährigen Gebührenplanplankalkulation für die Jahre 
2018-2020 wurde die teamwerk_AG Mannheim beauftragt. 
 
Im Rahmen der Kalkulation fanden folgende wesentliche Eckpunkte Berücksichtigung, die 
sich u.a. aus dem Maßnahmenkatalog des 2015 vom Kreistag beschlossenen Abfallwirt-
schaftskonzeptes 2015-2020 ergeben: 
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 Grundsätzliche Beibehaltung der „Einheitsgebühr“ für alle abfallwirtschaftli-
chen Dienstleistungen 
 

 Vollständige Auflösung der erstmals in 2015 gebildeten Gebührenausgleichs-
rückstellung (dreijährige Gebührenüberdeckung) mit einem Betrag von jährlich 
350.000 EUR. 
 

 Schaffung zusätzlicher Vermeidungs- und Verwertungsanreize durch Umstel-
lung von degressiver auf lineare Gebührenberechnung 
 

 Reduzierung des Rabattes für Eigenkompostierer von 20 auf durchschnittlich 
10% 
 

 Einführung eines Tarifes für die zusätzliche Bereitstellung von Biotonnen über 
das satzungsgemäß zur Verfügung gestellte Bio-Abfall-Volumen hinaus.  

 
 
Die Änderung der Abfallgebühren bezogen auf das jeweilige Abfallvolumen sowie ein Ge-
bührenverglich zu den bisherigen Abfallgebühren sind aus beigefügter Übersicht ersichtlich. 
 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Kalkulationsgrundlagen der Gebührenkalku-
lation werden im Detail im Rahmen der Sitzung durch die Vertreter der teamwerk_AG erör-
tert. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Gebührenplankalkulation 2018 - 2020 in der vorgelegten 
Form zu beschließen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss/ Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag,  
 
die beigefügte Gebührenkalkulation 2018-2020 auf Grundlage der  beigefügten Mengen- und 
Kostenprognosen zu beschließen. 
 
 
 
Im Auftrag: 

 
Michael Mersinger 
Fachbereichsleiter 
 
 

Anlage/n:  

Gebührenübersicht 2018-2020 
Kalkulation der Abfallgebühren LKKL 2018-2020 



 

KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN 
Fachbereich 5.4 
5.4/MM/53790 
0960/2017 
 
____________________________________ 
 

30.10.2017 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss 02.11.2017 öffentlich 
Kreisausschuss 13.11.2017 öffentlich 
Kreistag 20.11.2017 öffentlich 

 
 

Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) 
 
Sachverhalt: 
 
Die Ergebnisse der Gebührenplankalkulation wurden in die Abfallgebührensatzung des 
Landkreises Kaiserslautern eingearbeitet.  
 
Die Änderung der Abfallgebührensatzung soll mit Wirkung zum 01.01.2018 erfolgen.  
 
Diese Änderung der Abfallgebührensatzung ist vom Kreistag zu beschließen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss/ Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag 
wie folgt zu beschließen: 
 
Der Kreistag beschließt die beigefügte Änderungssatzung mit Wirkung zum 01.01.2018. 
 
 
 
 
Im Auftrag: 

 
Michael Mersinger 
Fachbereichsleiter 
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12. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) des 
Landkreises Kaiserslautern 
 

Artikel 1 
 

Änderung der Gebührensatzung 
 

Die Satzung des Landkreises Kaiserslautern über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
für die Abfallentsorgung (Gebührensatzung) vom 30.10.1996, in der Fassung vom 
01.01.2015, wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
gestrichen: 178,44 €                    neu: 156,72 € 
gestrichen: 262,80 €                    neu: 216,96 € 
gestrichen: 337,44 €                    neu: 289,20 € 
gestrichen: 642,36 €                    neu: 549,00 € 
 
 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 
gestrichen: 142,80 €                    neu: 145,92 € 
gestrichen: 207,60 €                    neu: 200,64 € 
gestrichen: 269,28 €                    neu: 267,48 € 
gestrichen: 509,40 €                    neu: 509,04 € 
 
neu hinzugefügt wird: 
 
1.100 l (Umleer) 2-wöchentl.             1.790,64 € 
1.100 l (Umleer) wöchentl.                3.581,16 € 
 
 
§ 5 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
gestrichen:     2,80 €                      neu:    3,00 € 
 
 
§ 5 wird um Abs. 3a ergänzt: 
 
(3a) Auf Wunsch der Beseitigungspflichtigen können zusätzliche Biotonnen zu den nach § 14 
Abs. 3 der Abfallsatzung bereitgestellten Biotonnen zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die Gebühr für eine zusätzliche 120 l-Biotonne beträgt   78,72 €/Jahr 
Die Gebühr für eine zusätzliche 240 l-Biotonne beträgt 157,56 €/Jahr 
 
 
§ 5 Abs. 5.1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
gestrichen: 2.024,52 €/Jahr     neu:       4.049,40 €/Jahr 
gestrichen: 5.100,72 €/Jahr     neu:       7.797,72 €/Jahr 
gestrichen: 7.319,64 €/Jahr     neu:     12.996,12 €/Jahr 
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§ 5 Abs. 5.1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 
gestrichen: 1.012,32 €/Jahr     neu:       2.024,64 €/Jahr 
gestrichen: 2.550,36 €/Jahr     neu:       3.898,80 €/Jahr 
gestrichen: 3.659,88 €/Jahr     neu:       6.498,12 €/Jahr 
 
 
§ 5 Abs. 5.1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 
 
gestrichen:   89,86 €                   neu:   83,71 € 
gestrichen: 188,24 €                   neu: 158,54 € 
gestrichen: 250,91 €                   neu: 233,38 € 
 
 
§ 5 Abs. 5.2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
gestrichen:   91,96 €                   neu:  102,42 € 
gestrichen:   91,96 €                   neu:  102,42 € 
gestrichen:   99,50 €                   neu:  102,42 € 
gestrichen: 115,69 €                   neu:  138,12 € 
gestrichen: 126,57 €                   neu:  138,12 € 
gestrichen: 139,54 €                   neu:  138,12 €     
 
 
 
 Artikel 2 
 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 
 
 
Kaiserslautern, den 20.11.2017 
Kreisverwaltung Kaiserslautern 
 
 
 
Paul Junker 



 

KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN 
Fachbereich 1.3 
1.3/aw/11611 
0965/2017 
 
____________________________________ 
 

30.10.2017 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Kreisausschuss 13.11.2017 öffentlich 
Kreistag 20.11.2017 öffentlich 

 
 

Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz (KI 3.0), Kapitel 2 - 
Umsetzung im Landkreis Kaiserslautern 
 

 
Sachverhalt: 

 
 
Durch das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem 
Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14. August 2017 wurde 
der Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes um 3,5 Mrd. Euro auf insgesamt 7 
Mrd. Euro aufgestockt. Aus diesen Mitteln können die Länder Finanzhilfen gewähren für In-
vestitionen von finanzschwachen Kommunen in die Verbesserung der Schulinfrastruktur. 
 
In Analogie zu der Ergänzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes auf Bundes-
ebene durch ein „Kapitel 2“ soll auf Landesebene das Programm KI 3.0 ebenfalls durch ei-
nen entsprechenden Zusatz für die Umsetzung des neuen Programms kenntlich gemacht 
werden. Das neue Landesprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur heißt daher  
KI 3.0, Kapitel 2. 
 
Das Ministerium der Finanzen hat am 19.10.2017 ein Informationsschreiben  zur Umsetzung 
des neuen KI 3.0, Kapitel 2, herausgegeben. Dem Schreiben sind 3 Anlagen beigefügt. Es 
handelt sich um eine Liste der antragsberechtigten kommunalen Schulträger, eine Liste mit 
der Verteilung der Mittel des KI 3.0, Kapitel 2, auf kreisfreie Städte und Landkreise und um 
ein Muster für die einzureichende Projektliste. 
 
Das Schreiben des Ministeriums der Finanzen und die Anlagen sind zu Ihrer Information bei-
gefügt.   
 
Nach dem Verteilungsschlüssel des Landes beträgt das „Regionalbudget“ des Landkreises 
Kaiserslautern 5,953 Mio. €. 
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Wie das neue Programm KI 3.0, Kapitel 2 im Landkreis Kaiserslautern umgesetzt werden 
kann, wird am 08.11.2017 im Rahmen einer Dienstbesprechung mit der Bürgermeisterin und 
den Bürgermeistern der antragsberechtigten Verbandsgemeinden erörtert. 

 
Das Ergebnis der Besprechung und ggf. weitere Unterlagen zu der Umsetzung des KI 
3.0, Kapitel 2,  im Landkreis Kaiserslautern werden Ihnen ggf. noch nachgereicht. 
 
 
 
Im Auftrag: 
 
Thomas Lauer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage/n:  

1 Infoschreiben FM_19.10.2017 
2 Informationsschreiben KI 3.0 II_Anlage 1 
3 Informationsschreiben KI 3.0 II_Anlage 2 
4 Informationsschreiben KI 3.0 II_Anlage 3 
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Kommunales Investitionsprogramm KI 3.0, Kapitel 2 - Rheinland-Pfalz

Kommunaler Schulträger antragsberechtigt

Bezirksverband Pfalz JA

Gemeindeverwaltung Altrip JA

Gemeindeverwaltung Bassenheim JA

Gemeindeverwaltung Bellheim JA

Gemeindeverwaltung Berg JA

Gemeindeverwaltung Birkenheide JA

Gemeindeverwaltung Birken-Honigsessen JA

Gemeindeverwaltung Bobenheim-Roxheim JA

Gemeindeverwaltung Böhl-Iggelheim JA

Gemeindeverwaltung Breitscheid JA

Gemeindeverwaltung Brey JA

Gemeindeverwaltung Büchel JA

Gemeindeverwaltung Budenheim JA

Gemeindeverwaltung Erpel JA

Gemeindeverwaltung Ettringen JA

Gemeindeverwaltung Friesenhagen NEIN

Gemeindeverwaltung Fürfeld JA

Gemeindeverwaltung Fussgönheim NEIN

Gemeindeverwaltung Gimbsheim JA

Gemeindeverwaltung Grafschaft JA

Gemeindeverwaltung Greimerath JA

Gemeindeverwaltung Hackenheim JA

Gemeindeverwaltung Hanhofen JA

Gemeindeverwaltung Hargesheim JA

Gemeindeverwaltung Harthausen JA

Gemeindeverwaltung Haßloch JA

Gemeindeverwaltung Hillscheid JA

Gemeindeverwaltung Hinterweidenthal JA

Gemeindeverwaltung Insheim JA

Gemeindeverwaltung Irsch JA

Gemeindeverwaltung Kaltenengers JA

Gemeindeverwaltung Katzwinkel JA

Gemeindeverwaltung Kehrig JA

Gemeindeverwaltung Kenn JA

Gemeindeverwaltung Kettig JA

Gemeindeverwaltung Kirchwald JA

Gemeindeverwaltung Klingenmünster JA

Gemeindeverwaltung Klotten JA

Gemeindeverwaltung Kottenheim JA

Gemeindeverwaltung Leubsdorf JA

Gemeindeverwaltung Limburgerhof NEIN

Gemeindeverwaltung Linden JA

Gemeindeverwaltung Malborn JA

Gemeindeverwaltung Maxdorf NEIN

Gemeindeverwaltung Melsbach JA

Gemeindeverwaltung Morbach NEIN

Gemeindeverwaltung Mörsdorf JA

Gemeindeverwaltung Mutterstadt JA

Gemeindeverwaltung Neuhofen JA

Gemeindeverwaltung Niederfell JA

Gemeindeverwaltung Niederwerth JA

Gemeindeverwaltung Norken JA

Gemeindeverwaltung Obrigheim (Pfalz) JA

Gemeindeverwaltung Orenhofen JA

Gemeindeverwaltung Otterstadt JA

Gemeindeverwaltung Queidersbach NEIN

Gemeindeverwaltung Rheinbreitbach JA

Gemeindeverwaltung Rödersheim-Gronau JA

Gemeindeverwaltung Römerberg JA

Gemeindeverwaltung Roxheim JA

Gemeindeverwaltung Sankt Johann JA

1
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Gemeindeverwaltung Sankt Katharinen NEIN

Gemeindeverwaltung Sankt Sebastian JA

Gemeindeverwaltung Scheuerfeld JA

Gemeindeverwaltung Serrig JA

Gemeindeverwaltung Spay JA

Gemeindeverwaltung Steinweiler JA

Gemeindeverwaltung Urbar JA

Gemeindeverwaltung Urmitz NEIN

Gemeindeverwaltung Vettelschoss JA

Gemeindeverwaltung Wackernheim JA

Gemeindeverwaltung Waldesch NEIN

Gemeindeverwaltung Waldsee NEIN

Gemeindeverwaltung Wassenach JA

Gemeindeverwaltung Weinsheim JA

Gemeindeverwaltung Weisenheim am Sand JA

Gemeindeverwaltung Weitefeld JA

Gemeindeverwaltung Weitersburg JA

Gemeindeverwaltung Zeiskam JA

Kreisverwaltung Ahrweiler NEIN

Kreisverwaltung Altenkirchen (Ww.) JA

Kreisverwaltung Alzey-Worms JA

Kreisverwaltung Bad Dürkheim JA

Kreisverwaltung Bad Kreuznach JA

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich JA

Kreisverwaltung Birkenfeld JA

Kreisverwaltung Cochem-Zell JA

Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm JA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis JA

Kreisverwaltung Germersheim JA

Kreisverwaltung Kaiserslautern JA

Kreisverwaltung Kusel JA

Kreisverwaltung Mainz-Bingen NEIN

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz JA

Kreisverwaltung Neuwied JA

Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis JA

Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis JA

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis JA

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße JA

Kreisverwaltung Südwestpfalz JA

Kreisverwaltung Trier-Saarburg JA

Kreisverwaltung Vulkaneifel JA

Kreisverwaltung Westerwaldkreis NEIN

Land Rheinland-Pfalz NEIN

Schulverband Bottenbach c/o Verbandgemeindeverwaltung Pirmasens-Land JA

Schulverband der Paul-Moor-Schule JA

Schulverband der Stadt und Verbandsgemeinde Trier Stadtverwaltung Trier JA

Schulzweckverband Enkenbach-Alsenborn Geschäftsstelle: Verbandsgemeindeverwaltung Enkenbach-A. JA

Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Landstuhl JA

Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Otterberg JA

Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Stromberg JA

Schulzweckverband Landkern JA

Stadtverwaltung Alzey JA

Stadtverwaltung Andernach JA

Stadtverwaltung Bad Dürkheim NEIN

Stadtverwaltung Bad Kreuznach JA

Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler JA

Stadtverwaltung Bendorf JA

Stadtverwaltung Bingen am Rhein JA

Stadtverwaltung Bitburg JA

Stadtverwaltung Boppard JA

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) JA

Stadtverwaltung Germersheim JA

Stadtverwaltung Grünstadt NEIN

Stadtverwaltung Herdorf JA
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Stadtverwaltung Höhr-Grenzhausen JA

Stadtverwaltung Idar-Oberstein JA

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein NEIN

Stadtverwaltung Kaiserslautern JA

Stadtverwaltung Kirn JA

Stadtverwaltung Koblenz JA

Stadtverwaltung Konz JA

Stadtverwaltung Lahnstein JA

Stadtverwaltung Landau/Pf. JA

Stadtverwaltung Ludwigshafen/Rh. JA

Stadtverwaltung Mainz JA

Stadtverwaltung Mayen JA

Stadtverwaltung Mülheim-Kärlich NEIN

Stadtverwaltung Neustadt/W. JA

Stadtverwaltung Neuwied JA

Stadtverwaltung Pirmasens JA

Stadtverwaltung Remagen JA

Stadtverwaltung Sankt Goar JA

Stadtverwaltung Schifferstadt NEIN

Stadtverwaltung Sinzig JA

Stadtverwaltung Speyer JA

Stadtverwaltung Trier JA

Stadtverwaltung Vallendar JA

Stadtverwaltung Weißenthurm JA

Stadtverwaltung Wittlich JA

Stadtverwaltung Worms JA

Stadtverwaltung Wörth am Rhein NEIN

Stadtverwaltung Zweibrücken JA

Verbandsgemeindeverwaltung Adenau NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Alsenz-Obermoschel JA

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr JA

Verbandsgemeindeverwaltung Altenglan JA

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen (Westerwald) NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land JA

Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels JA

Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld JA

Verbandsgemeindeverwaltung Asbach JA

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig JA

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems JA

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen JA

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach JA

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg (Westerwald) JA

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder JA

Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim JA

Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues JA

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain JA

Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld JA

Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land JA

Verbandsgemeindeverwaltung Bodenheim NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal JA

Verbandsgemeindeverwaltung Bruchmühlbach-Miesau JA

Verbandsgemeindeverwaltung Cochem NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland JA

Verbandsgemeindeverwaltung Dannstadt-Schauernheim JA

Verbandsgemeindeverwaltung Daun JA

Verbandsgemeindeverwaltung Deidesheim JA

Verbandsgemeindeverwaltung Dierdorf JA

Verbandsgemeindeverwaltung Diez NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Eich JA

Verbandsgemeindeverwaltung Eisenberg (Pfalz) JA

Verbandsgemeindeverwaltung Emmelshausen JA
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Verbandsgemeindeverwaltung Enkenbach-Alsenborn JA

Verbandsgemeindeverwaltung Flammersfeld JA

Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim JA

Verbandsgemeindeverwaltung Gau-Algesheim JA

Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim JA

Verbandsgemeindeverwaltung Grünstadt-Land NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg JA

Verbandsgemeindeverwaltung Hagenbach NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten JA

Verbandsgemeindeverwaltung Hamm (Sieg) JA

Verbandsgemeindeverwaltung Hauenstein JA

Verbandsgemeindeverwaltung Heidesheim am Rhein JA

Verbandsgemeindeverwaltung Herdorf-Daaden JA

Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil JA

Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Hettenleidelheim JA

Verbandsgemeindeverwaltung Hillesheim JA

Verbandsgemeindeverwaltung Höhr-Grenzhausen NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim JA

Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch JA

Verbandsgemeindeverwaltung Kaiserslautern-Süd JA

Verbandsgemeindeverwaltung Kandel JA

Verbandsgemeindeverwaltung Kastellaun JA

Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen JA

Verbandsgemeindeverwaltung Kelberg JA

Verbandsgemeindeverwaltung Kell am See JA

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg (Hunsrück) NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg) NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Kirn-Land JA

Verbandsgemeindeverwaltung Konz JA

Verbandsgemeindeverwaltung Kusel JA

Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht (Pfalz) JA

Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-Heßheim JA

Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land JA

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl JA

Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim JA

Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein JA

Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld JA

Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein JA

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley JA

Verbandsgemeindeverwaltung Maifeld JA

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer JA

Verbandsgemeindeverwaltung Meisenheim JA

Verbandsgemeindeverwaltung Mendig NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Monsheim JA

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Nassau NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll JA

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal JA

Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach an der Queich JA

Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg JA

Verbandsgemeindeverwaltung Pellenz JA

Verbandsgemeindeverwaltung Pirmasens-Land NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Prüm JA

Verbandsgemeindeverwaltung Puderbach NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Ramstein-Miesenbach NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach JA

Verbandsgemeindeverwaltung Rengsdorf JA

Verbandsgemeindeverwaltung Rennerod JA
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Verbandsgemeindeverwaltung Rhaunen JA

Verbandsgemeindeverwaltung Rheinböllen JA

Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Nahe JA

Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz JA

Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen JA

Verbandsgemeindeverwaltung Rodalben JA

Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Rüdesheim NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim JA

Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer JA

Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg JA

Verbandsgemeindeverwaltung Sankt Goar-Oberwesel JA

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich an der Römischen Weinstraße JA

Verbandsgemeindeverwaltung Selters (Westerwald) NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Simmern / Hunsrück NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Speicher JA

Verbandsgemeindeverwaltung Sprendlingen-Gensingen JA

Verbandsgemeindeverwaltung Stromberg JA

Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel JA

Verbandsgemeindeverwaltung Thaleischweiler-Fröschen-Wallhalben JA

Verbandsgemeindeverwaltung Thalfang am Erbeskopf JA

Verbandsgemeindeverwaltung Traben-Trarbach JA

Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land JA

Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen JA

Verbandsgemeindeverwaltung Unkel NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar JA

Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel JA

Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim an der Weinstraße JA

Verbandsgemeindeverwaltung Waldbreitbach JA

Verbandsgemeindeverwaltung Waldfischbach-Burgalben JA

Verbandsgemeindeverwaltung Wallmerod JA

Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach JA

Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm JA

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler JA

Verbandsgemeindeverwaltung Wirges NEIN

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen JA

Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land JA

Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein JA

Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau JA

Verbandsgemeindeverwaltung Wörrstadt JA

Verbandsgemeindeverwaltung Zell (Mosel) JA

Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land JA

Zweckverband Liesel-Metten-Schule NEIN

Zweckverband Schule für Körperbehinderte JA

Stand: 17. Oktober 2017
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Verteilungsschlüssel zum Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0, Kapitel 2

zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur in Rheinland-Pfalz

Budget

Bundesmittel

in Mio. Euro

Kfr St Frankenthal (Pfalz) 6,062             

Kfr St Kaiserslautern 17,120           

Kfr St Koblenz 9,715             

Kfr St Landau in der Pfalz 4,776             

Kfr St Ludwigshafen am Rhein 25,479           

Kfr St Mainz 22,155           

Kfr St Neustadt an der Weinstraße 3,443             

Kfr St Pirmasens 5,943             

Kfr St Speyer 5,712             

Kfr St Trier 14,152           

Kfr St Worms 8,514             

Kfr St Zweibrücken 5,468             

LK Ahrweiler 2,227             

LK Altenkirchen (Ww.) 6,550             

LK Alzey-Worms 6,285             

LK Bad Dürkheim 5,032             

LK Bad Kreuznach 8,632             

LK Bernkastel-Wittlich 6,004             

LK Birkenfeld 5,030             

LK Cochem-Zell 2,659             

LK Donnersbergkreis 4,988             

LK Eifelkreis Bitburg-Prüm 5,489             

LK Germersheim 5,870             

LK Kaiserslautern 5,953             

LK Kusel 4,567             

LK Mainz-Bingen 2,349             

LK Mayen-Koblenz 9,935             

LK Neuwied 11,218           

LK Rhein-Hunsrück-Kreis 5,506             

LK Rhein-Lahn-Kreis 5,730             

LK Rhein-Pfalz-Kreis 4,085             

LK Südliche Weinstraße 4,376             

LK Südwestpfalz 3,422             

LK Trier-Saarburg 6,422             

LK Vulkaneifel 3,121             

LK Westerwaldkreis 2,608             

RP gesamt 256,596

Stand: 17. Oktober 2017

Die ausgewiesenen Beträge für die kreisfreien Städte und die Landkreise verstehen sich als 

Budgetobergrenze für die Fördermittel des Bundes bis zu der Förderprojekte beantragt werden können. 

Aus den Budgets für die Landkreise sind Förderanträge aller Schulträger der kreisangehörigen Städte, 

Gemeinden und Gemeindeverbände und des Landkreises selbst zu berücksichtigen, die als 

finanzschwach im Sinne dieses Förderprogramms gelten und damit antragsberechtigt sind. 
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Mustertabelle für Projektliste in KI 3.0, Kapitel 2

Maßnahmenliste (KI 3.0, Kapitel 2)
Liste der geplanten Maßnahmen, die im KI 3.0, Kapitel 2 gefördert werden sollen

Die nachfolgenden Maßnahmen wurden nicht vor dem 1. Juli 2017 begonnen und werden vor dem 31.12.2022 abgeschlossen sein.

Sie entsprechen den Vorgaben des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und der VV-KInvFG (zur Durchführung für Kapitel 2) sowie den Maßgaben von KI 3.0.

Die Auswahl der hier genannten Projekte wurde von dem zuständigen Gremium beschlossen.

lfd. Nr. Träger der Maßnahme AGS Ort der Maßnahme AGS Beschreibung der Maßnahme gepl. Beginn 

der Maßnahme

gepl. Ende der 

Maßnahme

Investitions-

volumen, ca.

förderfähige 

Kosten, ca.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

zzz zz zzz zzz zz zzz mm.jjjj mm.jjjj in Euro in Euro

Verantwortliche(r) Landrätin / Landrat / Oberbürgermeisterin / Oberbürgermeister:

Ort, Datum, Name, Vorname, 

In der Papierfassung bitte mit Unterschrift und Dienstsiegel
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Mustertabelle für Projektliste in KI 3.0, Kapitel 2

90% der 

förderfähigen 

Kosten

nicht-

förderfähige 

Kosten, ca.

Finanzierungs-

anteile Dritter, 

(nicht B., Land 

oder Kom.), ca. Name, Vorname Behörde Straße und Hausnr. Plz Ort Tel.Durchwahl Email-Adresse

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

in Euro in Euro

Budgetgrenze 

nicht 

überschreiten

Ansprechperson beim Maßnahmeträger



 

KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN 
Fachbereich 5.2 
 
0972/2017 
 
____________________________________ 
 

06.11.2017 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Kreisausschuss 13.11.2017 öffentlich 
Kreistag 20.11.2017 öffentlich 

 
 

Energetische Sanierung Kreisveraltungsgebäude: Auftragsvergabe 
 
Sachverhalt: 
 
 
Im Rahmen der Sanierung des Kreisverwaltungsgebäudes stehen Auftragsvergaben an. Da 
die Angebote noch nicht final ausgewertet sind, wird der Inhalt in einer Tischvorlage nachge-
reicht.  
 
 
 
 
 
 
 
Im Auftrag: 
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KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN 
Fachbereich 4.1 
 
0968/2017 
 
____________________________________ 
 

30.10.2017 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Kreisausschuss 13.11.2017 öffentlich 
Kreistag 20.11.2017 öffentlich 

 
 

Jugendhilfeausschuss (2014-2019) - Nachwahl eines stimmberechtigten 
Mitglieds 
 
Sachverhalt: 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.09.2014 die 24 stimmberechtigten und 17 beraten-
den Mitglieder und deren Stellvertreter/innen für den Jugendhilfeausschuss für die Legisla-
turperiode 2014-2019 gewählt. 
Dabei wurde Frau Petra Wolf als stellvertretendes Mitglied der anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Rheinland-Pfalz/Saarland) gewählt. 
Frau Wolf ist zwischenzeitlich beim Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband Rheinland-
Pfalz/Saarland ausgeschieden. 
Als neues stellvertretendes Mitglied wurde mit Schreiben vom 16.10.2017 Herr Michael 
Breiner, Rudolf-Breitscheid-Str. 42, 67655 Kaiserslautern, vorgeschlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag stimmt dem Wahlvorschlag des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
Rheinland-Pfalz/Saarland vom 16.10.2017 zu und wählt Herrn Michael Breiner zum stimm-
berechtigten Stellvertreter von Frau Heike Jockisch für die Dauer der aktuellen Legislaturpe-
riode des Jugendhilfeausschusses (2014 – 2019).  
 
 
 
Im Auftrag: 
 
Simone Barz 
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KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN 
Fachbereich 1.3 
1.3/lt/11612 
0959/2017 
 
____________________________________ 
 

30.10.2017 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Kreisausschuss 13.11.2017 öffentlich 

 
 

Annahme von Spenden-/Sponsoringgeldern gem. § 58 Abs. 3 
Landkreisordnung (LKO) 
 
Sachverhalt: 
 
Dem Landkreis Kaiserslautern wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2017 noch folgende Zu-
wendung im Sinne von § 58 Abs. 3 LKO angeboten: 
 
 

Zuwendungsgeber Zweck Betrag 
Fa. Jakob Becker GmbH & Co 
KG, An der Heide 10,  
67678 Mehlingen 

Spende für den ehrenamtlichen Besuchsdienst 
des Landkreises Kaiserslautern  

1.000,00 € 

 
Das Spendenangebot wurde der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier am 
19.10.2017 angezeigt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss beschließt, das im Sachverhalt angeführte Zuwendungsangebot in Höhe 
von 1.000,00 € anzunehmen, vorausgesetzt, es werden von der ADD Trier keine Bedenken 
geltend gemacht. 
 
 
 
Im Auftrag: 
 
Thomas Lauer 
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KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN 
Fachbereich 3.5 
3.5/12802/AS-W LA 
0962/2017 
 
____________________________________ 
 

06.11.2017 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Kreisausschuss 13.11.2017 öffentlich 

 
 

Kreiszuwendung für den Anbau und die Vergrößerung der 
Atemschutzwerkstatt in der Feuerwache Landstuhl 
 
Sachverhalt: 
 
 
Mit Schreiben vom 10.03.2016 hat der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, 
Herr Dr. Degenhardt, eine Beteiligung an den Kosten für den Anbau und die Vergrößerung 
der Atemschutzwerkstatt in der Feuerwache Landstuhl beantragt.  
 
Die Verbandsgemeinde Landstuhl hat im Jahr 2017 die Vergrößerung der Atemschutzwerk-
statt durch einen Anbau durchgeführt. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit 
werden in dieser Atemschutzwerkstatt sowohl die Geräte der VG Landstuhl als auch der VG 
Kaiserslautern-Süd, deren Fusion 2019 vollzogen wird, gereinigt und geprüft. 
 
Weiterhin werden Atemschutzgeräte mit Zubehör des Landkreises Kaiserslautern in den 
Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd gelagert und ebenso über diese 
neue Atemschutzwerkstatt gewartet. Damit wird die ständige ordnungsgemäße und einsatz-
bereite Vorhaltung der Geräte des Landkreises garantiert.  
 
Der Landkreis ist gemäß § 5 LBKG u.a. für die baulichen Anlagen, Einrichtungen und Aus-
rüstungen des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen allgemeinen Hilfe zustän-
dig und muss diese vorhalten. Da der Landkreis Kaiserslautern für die vorhandene Ausrüs-
tung eigene Werkstätten nur mit erheblichem Kostenaufwand selbst vorhalten müsste, be-
dient er sich bereits über Jahre u. a. der Atemschutzwerkstatt  der VG Landstuhl. 
 
Daher ist es angemessen, dass der Landkreis Kaiserslautern sich mit einem Zuschuss an 
dem notwendigen Umbau der Atemschutzwerkstatt beteiligt. 
 
Der Landkreis Kaiserslautern hat sich in der Vergangenheit bei ähnlichen Projekten mit ei-
nem Zuschuss zwischen 33% und 50% an den zuwendungsfähigen Kosten beteiligt. Im vor-
liegenden Fall betragen die Gesamtkosten der Maßnahme ca. 500.000 €. Davon wurden 
vom Land Rheinland-Pfalz 247.000 € als zuwendungsfähig anerkannt. 
Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Mitnutzung (etwa 42 % der prüfpflichtigen Geräte) 
durch den Landkreis sowie der Anerkennung der interkommunalen Zusammenarbeit, ist ein 
Zuschuss i. H. v. 100.000 € (etwa 40% der zuwendungsfähigen Kosten) als Festbetrag an-
gemessen.  
 

TOP Ö  3TOP Ö  3



Das Land Rheinland-Pfalz erkennt auch die Wertigkeit der interkommunalen Zusammenar-
beit an und gewährt einen Zuschuss in gleicher Höhe. 
 
Die Auszahlung des Zuschusses soll nach Vorlage aller Verwendungsnachweise erfolgen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreisausschuss beschließt, der Verbandsgemeinde Landstuhl, nach Vorlage aller Ver-
wendungsnachweise, einen Zuschuss als Festbetrag für den Anbau und die Vergrößerung 
der Atemschutzwerkstatt in der Feuerwache Landstuhl i. H. v. 100.000 € auszuzahlen. 
 
 
 
Im Auftrag: 
 
Dr. Wolfgang Hoffmann 
 
 

Anlage/n:  

20160310_VG Landstuhl_Antrag Kostenbeteiligung_Anbau_Vergrößerung 
Atemschutzwerkstatt FF Landstuhl 
20160512_ADD_Zuwendungsbewilligung_Anbau_Vergrößerung Atemschutzwerkstatt 
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KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN 
Fachbereich 5.2 
 
0970/2017 
 
____________________________________ 
 

06.11.2017 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Kreisausschuss 13.11.2017 öffentlich 

 
 

Sickingen-Gymnasium Landstuhl - Sanierung Sporthalle: Auftragsvergabe 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Sanierung der Sporthalle stehen Auftragsvergaben an. Da die Angebote 
noch nicht final ausgewertet sind, wird der Inhalt in einer Tischvorlage nachgereicht.  
 
 
 
 
 
 
Im Auftrag: 
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KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN 
Fachbereich 5.2 
 
0971/2017 
 
____________________________________ 
 

06.11.2017 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Kreisausschuss 13.11.2017 öffentlich 

 
 

BBS Landstuhl - Sanierung Dachtragwerk: Auftragsvergabe 
 
Sachverhalt: 
 
1. 
Gemäß der im Jahr 2006 von der Bauministerkonferenz veröffentlichten „Hinweise für die 
Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen“ ist in regelmäßigen zeitlichen Ab-
ständen eine Untersuchung der Tragkonstruktion durchzuführen um möglichen Schadensfäl-
len frühzeitig vorzubeugen. 
 
Im Jahr 2006 wurde daher das Ingenieurbüro Verheyen / Christmann+Sema damit beauf-
tragt, unter anderem auch das Dachtragwerk der Sporthalle der BBS in Landstuhl zu unter-
suchen um eine Aussage hinsichtlich der Standsicherheit dieser Konstruktion machen zu 
können. Hierbei wurde stellvertretend für das gesamte Hallendach eine Binderkonstruktion 
durch einfache und zerstörungsfreie Mittel untersucht, soweit zu diesem Zeitpunkt einsehbar. 
 
Im Zuge der Untersuchung konnte festgestellt werden, dass sich im Vollholz mitunter erheb-
liche Schwindrissbildungen eingestellt sowie Schraubverbindungen gelockert haben und 
aussteifende Teile der Konstruktion im derzeitigen Zustand nicht mehr die volle Tragfähigkeit 
erreichen. 
In der Folge wurden erste Maßnahmen ergriffen um hier Abhilfe zu schaffen. 
 
Im Jahr 2015 wurde im Rahmen der wiederkehrenden Überprüfungspflicht erneut das Inge-
nieurbüro Christmann+Sema damit beauftragt, das o.g. Dachtragwerk zu untersuchen. 
Aufgrund des vorgefundenen Rissbildes und der Tatsache, dass die im Jahr 2006 durchge-
führten Abhilfemaßnahmen nicht zur dauerhaften Sicherstellung der Tragfähigkeit herange-
zogen werden können, empfiehlt das Ingenieurbüro dringend eine tiefergehende rechneri-
sche Untersuchung des gesamten Tragwerks. 
 
Aufgrund der Untersuchungsergebnisse entschloss man sich, das o.g. Ingenieurbüro damit 
zu beauftragen, im ersten Schritt einen kompletten Binder zu untersuchen, sämtliche kriti-
schen Stellen aufzunehmen und einen Nachweis darüber zu führen, in welchem Maße die 
Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion gemindert ist. 
 
Die im September 2016 vorgelegte Beurteilung zur Standsicherheit zeigt auf, dass die Trag-
fähigkeit im Bereich des untersuchten Binders in weiten Teilen rechnerisch aktuell zwar noch 
gegeben ist, dies jedoch bei einem weiteren Öffnen der Risse nicht mehr gewährleistet wer-
den kann. Insbesondere äußere Einflüsse wie Schneelast auf der Dachfläche begünstigen 
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dabei eine Ausweitung der Rissbilder. 
Davon ausgenommen sind bereits gerissene Druckstäbe. Hier ist eine Kraftweiterleitung 
schon jetzt rechnerisch nicht mehr mit ausreichender Sicherheit gegeben. 
Um die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion wieder herzustellen sind weitrei-
chende Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich. 
 
Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, das vorgenannte Ingenieurbüro Christ-
mann+Sema, welches sich bereits intensiv mit der Tragkonstruktion beschäftigt hat, damit zu 
beauftragen, die Untersuchungen und Berechnungen auf das verbleibende Tragwerk aus-
zuweiten und in der Folge ein umfassendes Sanierungskonzept zu erarbeiten und dessen 
Umsetzung zu betreuen. 
 
2.  
Zur Untersuchung des gesamten Dachtragwerkes und der späteren Instandsetzung sind 
längere Aufenthalte und Arbeiten im Dachraum unumgänglich. 
Die Halle ist gegen den Dachraum durch eine eingezogene Deckenschalung mit oben auflie-
gender Mineralwolldämmung abgetrennt. Aufgrund des Baualters wurde im Vorfeld eine Un-
tersuchung der Dämmung in Auftrag gegeben. Gemäß Untersuchungsergebnis der Fa. Wi-
cke ist die vorhandene Dämmung mit künstlichen Mineralfasern versetzt, welche ein erhöh-
tes Gesundheitsrisiko beim Einatmen mit sich bringen.  
Um die Untersuchungen des Tragwerks fortsetzen zu dürfen, bedarf es einer entsprechen-
den Sanierung der schadstoffhaltigen Dämmung. 
 
Aufgrund der baulichen Situation und Zugänglichkeit des Dachraumes ist ein erhöhter Auf-
wand nötig um die Dämmung ordnungsgemäß aufnehmen und in vorgeschriebener Weise 
entsorgen zu können. Hierzu bedarf es unter anderem der Öffnung von Teilen der eingezo-
genen Decke, Errichtung eines Treppenturmes in der Halle, weitreichenden Maßnahmen zur 
Einhausung des betroffenen Bereiches und Reinigung sämtlicher Flächen nach Entsorgung 
der Dämmung. 
 
Nach Abschluss der Instandsetzungsmaßnahmen am Tragwerk wird im Nachgang das Ein-
bringen einer neuen Dämmung nötig. 
 
Aus diesen Gründen soll ein Planungsbüro mit der Planung und Betreuung der vorgenannten 
Maßnahmen beauftragt werden. Von mehreren angefragten Planungsbüros konnte aus zeit-
lichen und Kapazitätsgründen nur das Büro pg-1 eine Zusage erteilen. Das Büro ist der Ver-
waltung als zuverlässiger Partner bekannt und hat in den letzten Monaten viele derartige 
Schadstoffsanierungen für die TU Kaiserslautern durchgeführt. 
Ein Honorarangebot liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor, da hierfür noch eine weitere 
Begehung in der folgenden Woche angesetzt ist. Aufgrund der dem Planungsbüro bereits 
vorliegenden Unterlagen wird das voraussichtliche Honorar auf rund 25.000,00 € geschätzt. 
 
Um die weitere Untersuchung des Tragwerks möglichst zeitnah fortführen zu können, schlägt 
die Verwaltung vor, hierfür einen Ermächtigungsbeschluss zu fassen. 
 
 



Beschlussvorschlag: 
 
1. 
Der Kreisausschuss beschließt, dem Ingenieurbüro Christmann+Sema, Steinwenden, den 
Auftrag in Höhe von 
 

31.501,82 € brutto 
 
zur vollständigen Untersuchung des Dachtragwerkes der Sporthalle der BBS in Landstuhl 
sowie zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes und Begleitung der Sanierungsmaßnahmen 
zu erteilen. 
 
2.  
Der Kreisausschuss ermächtigt den Landrat, den Auftrag in geschätzter Höhe von  
 

25.000,00 € brutto 
 
für die Planung und Betreuung der Schadstoffsanierung an das Büro pg-1, Kaiserslautern, zu 
vergeben. 
 
 
 
 
Im Auftrag: 
 
Gentek 
 
 

  

 





 

KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN 
Fachbereich 1.3 
1.3/tl/11611 
0966/2017 
 
____________________________________ 
 

30.10.2017 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Kreisausschuss 13.11.2017 öffentlich 

 
 

Reform des Einlagensicherungsfonds 
 
Sachverhalt: 
 
Am 05. April 2017 hat die Delegiertenversammlung des Bundesverbands deutscher Banken 
eine Reform des Einlagensicherungsfonds beschlossen. Die Reform sieht u. a. vor, dass 
neben den Einlagen bankähnlicher Kunden ab dem 01. Oktober 2017 auch die Einlagen von 
Gebietskörperschaften, also Bund, Ländern und Kommunen, nicht mehr durch den Einla-
gensicherungsfonds geschützt sind. 
 
Nach §78 Abs. 2 Satz 2 GemO ist bei Geldanlagen der Gemeinde auf eine ausreichende 
Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen. „Ausreichende Sicher-
heit“ bedeutet, dass bei einer Geldanlage ein Kapitalverlust mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen sein muss. Darüber hinaus haben die Kommunen einen 
Beurteilungsspielraum, was ausreichende Sicherheit“ bedeutet. 
 
Um dem Sicherheitsaspekt Rechnung zu tragen, ist für die Kreisverwaltung Kaiserslautern 
bislang wesentlich, dass Geldanlagen nur bei Instituten erfolgen, die über eine Instituts- oder 
Einlagensicherung verfügen. Geldanlagen des Landkreises bei öffentlich-rechtlichen Kredit-
instituten und Genossenschaftsbanken sind aufgrund der Institutssicherung des jeweiligen 
Haftungsverbundes in vollem Umfang abgesichert. Geldanlagen des Landkreises bei priva-
ten Banken sind bislang über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher 
Banken aktuell bis 20 % des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der Bank pro Einleger 
abgesichert. 
 
Nach Wegfall der Einlagensicherung müssen nunmehr Ersatzkriterien für die Sicherheit von 
Geldanlagen bei privaten Banken definiert werden. Die im Beschlussantrag genannten Krite-
rien sind dazu geeignet, eine ausreichende Sicherheit zu erreichen bzw. zu gewährleisten.  
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Beschlussvorschlag: 
 
Für neue Geldanlagen der Landkreises Kaiserslautern müssen ab dem 01.10.2017 folgende 
Kriterien erfüllt sein: 
 

1. Die Bank muss in Deutschland geschäftsansässig sein. 

2. Die Bank muss unter der Aufsicht der Bundesbank/EZB stehen. 

3. Die Bank muss dem Haftungsverbund der Sparkassen/ Genossenschaften angehö-

ren oder die Geldanlage muss mit mindestens A- geratet sein. 

 
 
 
Im Auftrag: 
 
Achim Schmidt 
Büroleitung 
 

  

 


	Sitzungsdokumente
	Einladungsanschreiben. ergänzt

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  1.1 Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, der Landkreisordnung und der Landesverordnung über die Prüfung kommunaler Einrichtungen
	Vorlage  0922/2017

	TOP Ö  1.2 Gebührenplankalkulation der Abfallwirtschaftseinrichtung 2018-2020
	Vorlage  0954/2017

	TOP Ö  1.3 Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung)
	Vorlage für Presse  0960/2017
	Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung 2018  0960/2017

	TOP Ö  1.4 Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz (KI 3.0), Kapitel 2 - Umsetzung im Landkreis Kaiserslautern
	Vorlage  0965/2017
	1 Infoschreiben FM_19.10.2017  0965/2017
	2 Informationsschreiben KI 3.0 II_Anlage 1  0965/2017
	3 Informationsschreiben KI 3.0 II_Anlage 2  0965/2017
	4 Informationsschreiben KI 3.0 II_Anlage 3  0965/2017

	TOP Ö  1.5 Energetische Sanierung Kreisveraltungsgebäude: Auftragsvergabe
	Vorlage  0972/2017

	TOP Ö  1.6 Jugendhilfeausschuss (2014-2019) - Nachwahl eines stimmberechtigten Mitglieds
	Vorlage  0968/2017

	TOP Ö  2 Annahme von Spenden-/Sponsoringgeldern gem. § 58 Abs. 3 Landkreisordnung (LKO)
	Vorlage  0959/2017

	TOP Ö  3 Kreiszuwendung für den Anbau und die Vergrößerung der Atemschutzwerkstatt in der Feuerwache Landstuhl
	Vorlage  0962/2017
	20160310_VG Landstuhl_Antrag Kostenbeteiligung_Anbau_Vergrößerung Atemschutzwerkstatt FF Landstuhl  0962/2017
	20160512_ADD_Zuwendungsbewilligung_Anbau_Vergrößerung Atemschutzwerkstatt  0962/2017

	TOP Ö  4 Sickingen-Gymnasium Landstuhl - Sanierung Sporthalle: Auftragsvergabe
	Vorlage  0970/2017

	TOP Ö  5 BBS Landstuhl - Sanierung Dachtragwerk: Auftragsvergabe
	Vorlage  0971/2017

	TOP Ö  6 Reform des Einlagensicherungsfonds
	Vorlage  0966/2017



